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Norm

BAO §162

KStG 1988 §22 Abs3

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 9. Juni 2020, Ra 2020/13/0001, betre end die Au orderung

zur Empfängerbenennung nach § 162 BAO ausgesprochen, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 162 BAO

dessen Rechtswirkungen in jenem Veranlagungszeitraum eintreten, in dem die fraglichen Aufwendungen angefallen

sind, also nicht erst für jenen Veranlagungszeitraum, in welchem die Au orderung zur Empfängerbenennung erlassen

wird bzw. ihr nicht entsprochen wird. § 22 Abs. 3 KStG 1988 knüpft zwar nicht an § 162 BAO an, normiert aber

ebenfalls eine Rechtsfolge für den Fall, dass einem Verlangen der Behörde zur Empfängerbenennung nicht

entsprochen wird (vgl. VwGH 14.9.2017, Ro 2016/15/0004).
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